
Anlage XXII.

Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten,
welche die Förderung von Kunst und Wissen¬

schaft betreffen.
(§. 4 Pos. 6 des Dotationsgesetzes vom L. Juli 1875).

Otat
für die

Verwaltung der Angelegenheiten,welche die Zörderung
von Kunst und Wissenschaft betressen,

(§. 4 Pof. N des Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875)

für die Etatsjahre

vom 1. April 1897 bis 31. Mürz l898
und

vom 1. April l898 bis 3t. Vtörz 1899.
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Kunst, und Wissenschaft,

498
Kunst-und Wissenschaft.

499

Titel. Nr.

1.

Einnahme.

Zuschuß aus Provinzialmitteln zur Leistung von Zuschüssen
für Vereine, welche der Kunst und Wissenschaftdienen,
desgleichenfür öffentliche Sammlungen, welchediese Zwecke
verfolgen,Erhaltung und Ergänzungvon Landesbibliotheken,
Unterhaltung vou Denkmälern (H. 4 Pos. 6 des Dotations¬
gesetzes vom 8. Juli 1875) ...... 67 000 M.

Davon werden in den vorliegendenEtat
eingestellt............ 41 600 „
während in dem Svezial-Etat für die Ver¬
waltung der Provinzialmuseender Rest nach¬
gewiesenwird mit ......... 25400 M.

Summe der Einnahme

Betrag
für die

Etatsjal>re
1897/98 und

1898/99.

Ausgabe.
Zu den bei Pos. 1 der Einnahme näher bezeichnetenZwecken

auf Beschlußdes Prooinzialausschusses.......
Zur Verbesserungder Gehälter der Archivbeamten. . . .
Subvention der Gesellschaft für RheinifcheGeschichtskunde.
Zuschußfür den städtischenGemälde-Gallerie-Vereinzu Düssel¬

dorf .................

Summe der Ausgabe
Die Einnahme beträgt

Balancirt.

Die am Jahresschlüsse verbliebenenBeständewerden znr Verwendung
in das nächste Jahr übertragen.

41 600

41600

33 200
2 400
3 000

3 000

Netrag
nach dem
Etat für
1895/97.

41600
41 600

41 «00

41600

33 200
2 400
3 000

3 000
41600
41600

Mithin jetzt

mehr weniger
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